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 Veröffentlicht am 12.06.2007

Norm

GBG §104

Rechtssatz

Wenn ein Vollzugsfehler des Grundbuchsgerichts eine Rechtsfolge für Dritte nach sich ziehen könnte, setzt eine

Berichtigung eine Einigung zwischen den Beteiligten voraus. Die Gutgläubigkeit des Dritten kann grundsätzlich nur im

ordentlichen Rechtsweg geklärt werden.
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